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I. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1 Art der baulichen Nutzung

1.1 Allgemeines Wohngebiet (WA)
a) Gemäß § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO sind im allgemeinen Wohngebiet (WA), mit Ausnahme des

mit der Schraffur „Nahversorgungsbereich“ versehenen Bereichs im WA 6.1, die als Läden
allgemein zulässigen Einzelhandelsbetriebe nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO nicht zulässig.
Hiervon abweichend sind im WA Kioske als Betriebe des Einzelhandels mit
nahversorgungsrelevanten Sortimenten (Ziffern 16 - 19) im Sinne der Kölner Sortimentsliste vom
09.02.2023 („Kölner Liste“) mit einer Verkaufsfläche bis einschließlich 100 m² zulässig.

b)  Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind im allgemeinen Wohngebiet (WA) die ausnahmsweise
zulässigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Gartenbaubetriebe und Tankstellen nach § 4
Abs. 3 Nrn. 1, 4 und 5 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

c) Gemäß § 1 Abs. 7 Nr. 2 in Verbindung mit Abs. 8 BauNVO sind in den mit WA 5.1, WA 5.2, WA
6.1 und WA 6.2 bezeichneten Bereichen des allgemeinen Wohngebietes (WA) Wohnungen
gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO im Erdgeschoss unzulässig.

1.2 Urbanes Gebiet (MU)
a) Gemäß § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO sind im urbanen Gebiet (MU) die als sonstige

Gewerbebetriebe allgemein zulässigen Bordelle und bordellartigen Betriebe nach § 6a Abs. 2 Nr.
4 BauNVO nicht zulässig.

b) Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind im urbanen Gebiet (MU) die ausnahmsweise zulässigen
Vergnügungsstätten und Tankstellen nach § 6a Abs. 3 Nrn.1 und 2 BauNVO nicht Bestandteil
des Bebauungsplanes.

c) Gemäß § 1 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 8 und 9 BauNVO sind im urbanen Gebiet MU 3
Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten (Ziffern 16-19) im Sinne
der Kölner Sortimentsliste vom 09.02.2023 zulässig; als Randsortimente sind zentrenrelevante
und nicht zentrenrelevante Sortimente im Sinne der Kölner Sortimentsliste vom 09.02.2023
zugelassen. Einzelhandelsbetriebe mit anderen Kernsortimenten sowie Lebensmitteldiscounter
sind unzulässig.

d) Gemäß § 1 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 8 und 9 BauNVO sind in den nicht mit der Schraffur
„Nahversorgungsbereich“ gekennzeichneten Teilgebieten im urbanen Gebiet (MU)
Verkaufsflächen von Einzelhandelsbetrieben mit nahversorgungsrelevanten (Ziffern 16 - 19) und
zentrenrelevanten Kernsortimenten (Ziffern 1-15) im Sinne der Kölner Sortimentsliste vom
09.02.2023 („Kölner Liste“) nicht zu lässig. Hiervon abweichend sind im MU Kioske als Betriebe
des Einzelhandels mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten (Ziffern 16 - 19) im Sinne der
Kölner Sortimentsliste vom 09.02.2023 („Kölner Liste“) mit einer Verkaufsfläche bis
einschließlich 100 m² zulässig.

e) Gemäß § 1 Abs. 7 Nr. 2 in Verbindung mit Abs. 8 BauNVO sind in dem mit MU 2.1 bezeichneten
Bereich des urbanen Gebietes Wohnungen gemäß § 6a Abs. 2 Nr. 1 BauNVO unzulässig.

f) Gemäß § 1 Abs. 7 Nr. 2 in Verbindung mit Abs. 8 BauNVO sind in den mit MU 1.1, MU 1.2, MU
3, MU 4.1, MU 7.1 und MU 7.2 bezeichneten Bereichen des urbanen Gebietes Wohnungen
gemäß § 6a Abs. 2 Nr. 1 BauNVO im Erdgeschoss unzulässig.

g)  Gemäß § 1 Abs. 7 Nr. 2 in Verbindung mit Abs. 8 BauNVO sind in den urbanen Gebieten MU 5
und MU 6 Wohnungen gemäß § 6a Abs. 2 Nr. 1 BauNVO im Erdgeschoss und im 1.
Obergeschoss unzulässig.

h) Gemäß § 1 Abs. 7 Nr. 2 in Verbindung mit Abs. 8 BauNVO sind in den denkmalgeschützten
Bereichen in den urbanen Gebieten MU 9 und MU 10 Wohnungen gemäß § 6a Abs. 2 Nr. 1
BauNVO unzulässig.

1.3 Gewerbegebiet (GE)
a) Gemäß § 1 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 9 BauNVO sind im Gewerbegebiet (GE) die als

Gewerbebetriebe aller Art allgemein zulässigen Bordelle und bordellartigen Betriebe nach § 8
Abs. 2 Nr. 1 und die allgemein zulässigen Tankstellen nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO nicht
zulässig.

b) Gemäß § 1 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 9 BauNVO sind im Gewerbegebiet (GE)
Einzelhandelsbetriebe unzulässig. Hiervon abweichend sind Verkaufsstellen für den Verkauf an
letzte Verbraucher zulässig, die in unmittelbarem funktionalen Zusammenhang mit Handwerks-
oder produzierenden Gewerbebetrieben stehen und diesen baulich untergeordnet sind. Die
Stadt Köln geht davon aus, dass eine baulich untergeordnete Verkaufsstelle nicht mehr als 15%
der Geschossfläche ausmachen kann, jedoch nur bis zu einer maximalen Verkaufsfläche von
100 m².

c)  Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind im Gewerbegebiet (GE) die ausnahmsweise
zulässigen Vergnügungsstätten nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO nicht Bestandteil des
Bebauungsplanes.

2 Maß der baulichen Nutzung, Geländehöhen
2.1 Höhe baulicher Anlagen

a) Gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO werden die in der Planzeichnung festgesetzten
Gebäudehöhen als Höchstgrenze bzw. zwingend in Meter über Normalhöhennull (M. ü. NHN)
festgesetzt. Als oberer Bezugspunkt gilt die Oberkante der Attika oder, wenn keine Attika
hergestellt wird, die Oberkante des Gebäudes.

b) Gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO darf in den XX-geschossigen Baukörpern in den urbanen
Gebieten MU 1 und MU 4 das Maß der Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses,
in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist, 60 Meter über der Geländeoberfläche im Mittel nicht
überschreiten.

c) Gemäß § 16 Abs. 6 BauNVO können die festgesetzten Gebäudehöhen der baulichen Anlagen
durch untergeordnete Bauteile oder bauliche Anlagen - z. B. Antennen, Aufzugsüberfahrten,
Kamine, Lüftungseinrichtungen, Oberlichter auf den baulich zugeordneten Dachflächen
überschritten werden. Das höchstzulässige Maß der Überschreitungen beträgt 2,50 m in der
Höhe. Der Flächenanteil der Überschreitungen je Dachfläche darf insgesamt 20 % nicht
übersteigen. Die Dachaufbauten müssen mindestens um das Maß ihrer Höhe von der
Gebäudeaußenkante zurücktreten. Hiervon ausgenommen sind die XX-geschossigen Baukörper
in den urbanen Gebieten MU 1 und im MU 4.

d) Gemäß § 16 Abs. 6 BauNVO können die festgesetzten Gebäudehöhen der baulichen Anlagen
durch Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie überschritten werden, wenn die
Überschreitung nicht mehr als 1,20 m beträgt und wenn die Anlagen mindestens um das Maß
ihrer Höhe von der Gebäudeaußenkante, nicht jedoch im Bereich eines geschlossenen
Innenhofes, zurücktreten.

e) Gemäß § 16 Abs. 6 BauNVO können die festgesetzten Gebäudehöhen bzw. Firsthöhen der
denkmalgeschützten Gebäude in den urbanen Gebieten MU 9 und MU 10 und in der Fläche für
den Gemeinbedarf „Schule“ durch bautechnisch erforderliche Maßnahmen der
Gebäudeertüchtigung wie z.B. Dämmung überschritten werden, wenn die Belange des
Denkmalschutzes der Überschreitung nicht entgegenstehen.  Ebenfalls zulässig sind
Überschreitungen der Oberkanten bzw. der Firsthöhen durch bestehende Dachaufbauten, die
dem Denkmalschutz unterliegen.

f) Gemäß § 16 Abs. 6 BauNVO kann die festgesetzte Gebäudehöhe von 57,42 m über NHN in der
Fläche für den Gemeinbedarf „Schule“ entlang der Deutz-Mülheimer-Straße und im
dreigeschossigen Bereich des urbanen Gebiets MU 11 bis zu einer Gebäudehöhe von 59,92 m
überschritten werden, wenn die baulichen Anlagen dieser Höhe um mindestens 2,00 m von der
straßenseitigen Außenkante des darunterliegenden Geschosses zurücktreten.

2.2 Geländehöhen (GH)
Im Wege der Ausnahme gem. § 31 Abs. 1 BauGB können Über- und Unterschreitungen der
festgesetzten Geländehöhen bis zu 0,2 m aus erschließungstechnischen Gründen zugelassen werden.

2.3 Zulässige Grundfläche
Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO kann die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen
unterirdischer Garagen mit ihren Zufahrten und im urbanen Gebiet MU 11 durch die Grundflächen
oberirdischer Stellplätze mit ihren Zufahrten bis zu einer GRZ von 1,0 überschritten werden.

2.4 Vergünstigungen für Stellplätze und Garagen
a) Gem. § 21 a Abs. 1 BauNVO sind Garagengeschosse in den urbanen Gebieten MU 2, MU 3

und MU 4 auf die Zahl der zulässigen Vollgeschosse nicht anzurechnen.
b) Gem. § 21 a Abs. 4 Nr. 3 BauNVO bleiben bei der Ermittlung der Geschossfläche die Flächen

von Stellplätzen und Garagen in Vollgeschossen in den urbanen Gebieten MU 2, MU 3 und MU
4 unberücksichtigt.

3 Bauweise / Überbaubare Grundstücksfläche / Nebenanlagen
a) Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB wird die Tiefe der Abstandsflächen von 0,2 H auf die folgenden

Abstandsflächen festgesetzt:
- in WA 1, WA 2 und WA 3 für die Abstandsflächen zu den Planstraßen I und J,
- in WA 5, WA 6, MU 1 und MU 7 für die Abstandsflächen zu den Planstraßen B und C

sowie
- in WA 1, WA 2, WA 3 und WA 4 für die seitlichen Grenzabstände.

b) Gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO wird folgende abweichende Bauweise in den Flächen für den
Gemeinbedarf „Schule“ und für MU 11 festgesetzt:
An den Grundstücksgrenzen, die mit den als a1 bezeichneten Pfeilen gekennzeichnet sind, sind
Gebäude ohne Grenzabstand zu errichten.

c) Gemäß § 23 Abs. 2 Satz 3 BauNVO werden für die überbaubaren Grundstücksflächen in den
allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 4 folgende Ausnahmen festgesetzt:
Die Baulinie darf straßenseitig durch Loggien bis maximal 1,60 m unterschritten werden. Die
Loggien dürfen in der Summe die Hälfte der Fassadenlänge der innerhalb der Baulinien
liegenden jeweiligen Gebäudeseite je Geschoss nicht überschreiten.

d) Gemäß § 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO dürfen die Baugrenzen in den Blockinnenbereichen durch
Fluchttreppen und Fluchtbalkonen bis max. 5 m überschritten werden.

e) Gemäß § 23 Abs. 2, Satz 3 und Abs. 3, Satz 3 BauNVO werden für die überbaubaren
Grundstücksflächen in den allgemeinen Wohngebieten sowie den urbanen Gebieten die
folgenden Ausnahmen festgesetzt:
1.) Die Baulinien und Baugrenzen, die an öffentliche Flächen und private Grünflächen grenzen,

dürfen durch Balkone bis maximal 1,20 m überschritten werden. Dabei dürfen in der Summe
30% der jeweiligen Gebäudeseite je Geschoss nicht überschritten werden. Im obersten
Geschoss sind die Ausnahmen nicht zulässig.

2.) Die Baulinien und Baugrenzen, die mit einem pinkfarbenen Dreieck-Symbol gekennzeichnet
sind, dürfen durch Balkone bis maximal 1,20 m ab dem 2. Obergeschoss und in einem
Abstand von mindestens 6 m von der Gebäudeecke überschritten werden, soweit die
Balkone insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand in
Anspruch nehmen. Im obersten Geschoss sind diese Ausnahmen nicht zulässig.

3.) Die Baulinien und Baugrenzen, die mit einem blauen Quadrat-Symbol gekennzeichnet sind,
dürfen durch Balkone nicht überschritten werden.

4.) Die Baulinien und Baugrenzen, die mit einem pinkfarbenen Dreieck- oder blauen Quadrat-
Symbol gekennzeichnet sind, dürfen durch Loggien bis maximal 1,60 m ab dem 2.
Obergeschoss und in einem Abstand von mindesten 6 m von der Gebäudeecke
unterschritten werden. Die Loggien dürfen in der Summe die Hälfte der Fassadenlänge der
innerhalb der Baulinien liegenden jeweiligen Gebäudeseite je Geschoss nicht überschreiten.

f)  Gemäß § 23 Abs. 2, Satz 3 BauNVO wird für die überbaubaren Grundstücksflächen in den
urbanen Gebieten MU 1, MU 2, MU 3, MU 4 und MU 7 die folgende Ausnahme festgesetzt:

  die Baulinien im Nicht-Vollgeschoss, die mit als „BL“ bezeichneten Pfeilen gekennzeichnet sind,
  dürfen durch von der festgesetzten Baulinie zurücktretende Gebäudeteile unterschritten werden.
  Dabei dürfen in der Summe 30% der jeweiligen Gebäudeseite unterschritten werden. Die
  Gebäudeteile müssen mindestens um das Maß ihrer Höhe von der Gebäudeaußenkante des

darunterliegenden Vollgeschosses zurücktreten.
g) Gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen der

Baugebiete Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO nicht zulässig. Ausgenommen
hiervon sind Kleinkinderspielplätze, Spielplätze im Bereich der Kindertageseinrichtungen,
Fahrradabstellanlagen, Abfallsammelbehälter, den Kindestagesstätten zugeordnete
Abstellhäuser, Treppenanlagen für Keller, Be- und Entlüftungsanlagen und Treppen der
Tiefgarage.

4 Öffentlich geförderter Wohnungsbau
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB ist im allgemeinen Wohngebiet (WA) und im urbanen Gebieten (MU)
auf allen Baufeldern, mit Ausnahme des MU 10, mindestens 30 % der Geschossfläche Wohnen als
Wohnnutzung zu errichten, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnte.

5 Stellplätze und Garagen
a) Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 Abs. 2 BauO NW wird festgesetzt, dass bei der

Errichtung, der Änderung oder der Nutzungsänderung von baulichen Anlagen die Zahl der
notwendigen Pkw-Stellplätze nach § 3 der Stellplatzsatzung der Stadt Köln vom 31.05.2022
berechnet und um den Faktor 0,5 reduziert wird. Die Abminderungsfaktoren nach § 4 i.V.m.
Anlage 2, 3 der Stellplatzatzung der Stadt Köln vom 31.05.2022 finden keine Anwendung.
Weitere Stellplatzreduzierungen sind gegen Ablösezahlung nach Maßgabe der §§ 6 ff. der
Stellplatzsatzung der Stadt Köln vom 31.05.2022 zulässig, wenn durch geeignete Maßnahmen
der motorisierte Kfz-Verkehr reduziert wird; ein gutachterlicher Nachweis ist erforderlich.

b) Gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO sind in den allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 6, in den
urbanen Gebieten MU 1, MU 7 und MU 9, sowie im Gewerbegebiet GE Stellplätze und Garagen
nur in den nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB dafür festgesetzten Flächen zulässig. Hiervon
ausgenommen sind Carsharing-Stellplätze.

c) Gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO sind in den urbanen Gebieten MU 5 und MU 6 Stellplätze und
Garagen nur in den nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB dafür festgesetzten Flächen und innerhalb der
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Hiervon ausgenommen sind Carsharing-Stellplätze.

d) Gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO sind in dem urbanen Gebieten MU 11 Stellplätze und Garagen nur
in den nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB dafür festgesetzten Flächen und innerhalb der rückwärtigen
mit 1 bzw. 4 Geschossen überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Hiervon ausgenommen
sind Carsharing-Stellplätze.

e) Gemäß §12 Abs. 6 BauNVO sind in den urbanen Gebieten MU 2, MU 3 und MU 4 Stellplätze
und Garagen nur in den nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB dafür festgesetzten Flächen in
Tiefgaragen sowie innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen entlang der Planstraße D im
Erdgeschoss zulässig. Hiervon ausgenommen sind Carsharing-Stellplätze.

6 Versickerung von Niederschlagswasser
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB wird festgesetzt, dass das auf den privaten Grundstücken  anfallende
Niederschlagswasser vor Ort zu versickern ist. Von der Versickerungspflicht ausgenommen sind das
WA 6 sowie die Bestandsgebäude im MU 8 bis MU 11 und im GE. Bezüglich der wasserrechtlichen
Erlaubnis ist die Untere Wasserbehörde bei der Stadt Köln einzuschalten.

7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden , Natur und Landschaft,
 Flächen für die Versickerung von Niederschlagswasser
 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 14 in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB wird festgesetzt:

Innerhalb der öffentlichen Grünfläche „Grünzug Mülheim Süd“ mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“
sind Vertiefungsflächen als Rückstauflächen für das 100-jährliche Starkregenereignis in einem Volumen
von ca. 1.300 m³ zu berücksichtigen.

8 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB werden die folgenden Flächen für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
festgesetzt:
a) Die mit GFL 1 bezeichnete Fläche ist mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten der

Allgemeinheit und einem Leitungsrecht zugunsten der Versorgungsträger gemäß Planeintrag zu
belasten.

b) Die mit GF 1 bezeichneten Flächen sind mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten der
Allgemeinheit gemäß Planeintrag zu belasten.

9 Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
9.1 Schutz vor Lärmimmissionen

a) Lärmschutzmaßnahmen an Außenbauteilen
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB sind passive Schallschutzmaßnahmen an den Außenbauteilen
gemäß DIN 4109-1 (Schallschutz im Hochbau, Ausgabe Januar 2018 -Beuth Verlag GmbH,
Berlin) festgesetzten Teilflächen mit den jeweils beschriebenen maßgeblichen Außenlärmpegeln
zu treffen.
Liegt das betrachtete Außenbauteil zwischen zwei 5dB-Klassengrenzen der maßgeblichen
Außenlärmpegel, so ist der höhere Wert maßgeblich.
Die Zuordnung zwischen den dargestellten Lärmpegelbereichen und den maßgeblichen
Außenlärmpegeln ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle

Lärmpegelbereich                      Maßgeblicher Außenlärmpegel
  La  in dB 
I  55 
II 60 
III 65 
IV 70 
V 75 
VI 80 
VII > 80a 
a  Für maßgebliche Außenlärmpegel La > 80 dB sind die Anforderungen aufgrund der örtlichen
Gegebenheiten festzulegen.

Ergänzung: Es handelt sich um dB(A)-Werte
Die aus der vorgenannten Festsetzung resultierenden Bauschalldämmmaße einzelner
unterschiedlicher Außenbauteile oder Geschosse können im Einzelfall unterschritten werden,
wenn im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren durch eine schalltechnische Untersuchung
niedrigere maßgebliche Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 an einzelnen Außenbauteilen oder
Geschossebenen nachgewiesen werden.

b)        Schutz vor Verkehrslärm mit Beurteilungspegeln > 70/60 dB(A)
In den mit                     gekennzeichneten Bereichen liegen die Beurteilungspegel aus
Verkehrslärm > 70dB(A) tags oder > 60 dB(A) nachts. An den Gebäuden mit diesen Fassaden
müssen in mindestens einem Aufenthaltsraum (bei Wohnungen mit bis zu zwei
Aufenthaltsräumen) bzw. in mindestens der Hälfte der Aufenthaltsräume (bei Wohnungen mit
mehr als zwei Aufenthaltsräumen) durch besondere Fensterkonstruktionen unter Wahrung einer
ausreichenden Belüftung oder durch andere bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung an
Außenbauteilen Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die gewährleisten, dass ein
Beurteilungspegel von 40 dB(A) am Tag und 30 dB(A) (innen) während der Nachtzeit in dem
Raum oder den Räumen nicht überschritten wird.

c) Schutz der Nachtruhe
An allen Fassadenbereichen der bestehenden sowie der geplanten Bebauung liegt die
Lärmbelastung nachts über 45 dB(A). Für Räume mit Schlaffunktion (Schlafzimmer,
Kinderzimmer) sind an den Fassaden Lüfter mit geeignetem Schallschutz oder kontrollierte
Wohnraumlüftung notwendig, damit die Fenster geschlossen gehalten werden können, um
ungestörtes Schlafen zu ermöglichen.

d) Schallschutzmaßnahmen an Außenwohnbereichen
Für Balkone, Loggien und sonstige Außenwohnbereiche in den mit
gekennzeichneten Bereichen, die einen Beurteilungspegel  im Tagzeitraum (6:00 bis 22:00 Uhr)
von über 62 dB(A) aufweisen, sind Schallschutzmaßnahmen zu treffen. Durch diese muss
sichergestellt werden, dass der vorgenannte Auslösewert nicht überschritten wird. Hiervon
ausgenommen sind Balkone und Loggien von durchgesteckten Wohnungen, wenn zusätzlich
auf der lärmabgewandten Seite ein Balkon oder eine Loggia errichtet wird.

10 Begrünungsmaßnahmen
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB werden im Folgenden Begrünungsmaßnahmen festgesetzt.
Sämtliche Begrünungsmaßnahmen sind dauerhaft zu erhalten. Sämtliche Baumscheiben dürfen eine
Mindestgröße von 6 m² nicht unterschreiten.

10.1 Begrünungsmaßnahmen im Bereich von öffentlichen Verkehrsflächen
a) M1 Begrünung „Stadt-Platz Süd“ (P1)

Innerhalb der festgesetzten Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung P1 sind
insgesamt mindestens 7 Laubbäume (BF41/GH742) zu pflanzen. Mindestens 5 Bäume sind als
großkronige Arten zu pflanzen. Maximal 3 begehbare Baumscheiben sind zulässig.

b) M2 Begrünung „Stadt-Platz Mitte“ (P2)
Innerhalb der festgesetzten Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung P2 sind
mindestens 5 großkronige Laubbäume (BF41/GH742) zu pflanzen Die Baumscheibe von
mindestens 1 Baum ist mit einer Flächengröße von mindestens 20 m² als Rasenfläche
(EA31/LW4112) zu begrünen. Zulässig sind hier auch Gräser, Stauden- und bodendeckende
Gehölzpflanzungen. Die Gesamtfläche aller begrünten Baumscheiben muss mindestens 80 m²
betragen. Begehbare Baumscheiben sind darüber hinaus zulässig.

c) M3 Begrünung „Stadt-Platz Nord“ (P3)
Innerhalb der festgesetzten Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung P3 sind
mindestens 5 großkronige Laubbäume (BF41/GH742) zu pflanzen Die Baumscheibe von
mindestens 1 Baum ist mit einer Flächengröße von mindestens 30 m² als Rasenfläche
(EA31/LW4112) zu begrünen. Zulässig sind hier auch Gräser, Stauden- und bodendeckende
Gehölzpflanzungen. Die Mindestgröße aller begrünten Baumscheiben darf 100 m² nicht
unterschreiten. Begehbare Baumscheiben sind darüber hinaus zulässig.

d) M4 Begrünung „Stadt-Platz Bergischer Ring“ (P4)
Innerhalb der festgesetzten Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung P4 sind
mindestens 10 großkronige Laubbäume (BF41/GH742) zu pflanzen.

e) M5 Baumpflanzungen „Planstraße A“
Innerhalb der festgesetzten Verkehrsfläche „Planstraße A“ sind mindestens 28 mittel- oder
großkronige Laubbäume (BF41/GH742) als gleichmäßige Baumallee zu pflanzen.

f) M6 Baumpflanzungen „Planstraße B“
Innerhalb der festgesetzten Verkehrsfläche „Planstraße B“ sind mindestens 27 mittel- oder
großkronige Laubbäume (BF41/GH742) als Baumreihen zu pflanzen. Die Baumscheiben an sich
sind mit einer Größe von mindestens 6m² je Baum zu begrünen.

g) M7 Baumpflanzungen „Planstraße C“
Innerhalb der festgesetzten Verkehrsfläche „Planstraße C“ sind mindestens 6 mittel- oder
großkronige Laubbäume (BF41/GH742) als Baumreihen zu pflanzen. Die Baumscheiben an sich
sind mit einer Größe von mindestens 6m² je Baum zu begrünen.

h) M8 Baumpflanzungen „Planstraße D“
Innerhalb der festgesetzten Verkehrsfläche „Planstraße D“, die in drei Abschnitte unterteilt ist,
sind mindestens 18 mittel- oder großkronige Laubbäume (BF41/GH742) als Baumreihen zu
pflanzen. Die Baumscheiben an sich sind mit einer Größe von mindestens 6m² je Baum zu
begrünen.

i) M9 Baumpflanzungen „Planstraße E“
Innerhalb der festgesetzten Verkehrsfläche „Planstraße E“ sind mindestens 3 mittel- oder
großkronige Laubbäume (BF41/GH742) als Baumreihe zu pflanzen. Die Baumscheiben an sich
sind mit einer Größe von mindestens 6m² je Baum zu begrünen.

j) M10 Baumpflanzungen „Planstraße G“
Innerhalb der festgesetzten Verkehrsfläche sind keine Bäume, sondern Grünbeeten mit
Entwässerungsmulden vorzusehen. Diese sind als Rasenfläche (EA31/LW4112) zu begrünen.

k) M11 Baumpflanzungen „Planstraße H“
Innerhalb der festgesetzten Verkehrsfläche sind keine Bäume, sondern Grünbeeten mit
Entwässerungsmulden vorzusehen. Diese sind als Rasenfläche (EA31/LW4112) zu begrünen.

l) M12 Baumpflanzungen „Planstraße I“
Innerhalb der festgesetzten Verkehrsfläche „Planstraße I“ sind mindestens 3 mittel- oder
großkronige Laubbäume (BF41/GH742) zu pflanzen. Die Baumscheiben an sich sind mit einer
Größe von mindestens 6m² je Baum zu begrünen.

m) M13 Baumpflanzungen „Planstraße J“
Innerhalb der festgesetzten Verkehrsfläche „Planstraße J“ sind mindestens 2 mittel- oder
großkronige Laubbäume (BF41/GH742) zu pflanzen. Die Baumscheiben an sich sind mit einer
Größe von mindestens 6m² je Baum zu begrünen.

n) M14 Baumpflanzungen „Grünstraße“
Innerhalb der festgesetzten Verkehrsfläche „Grünstraße“ sind mindestens 2 mittel- bis groß-
kronige Laubbäume (BF41/GH742) zu pflanzen. Die Baumscheiben an sich sind mit einer Größe
von mindestens 6m² je Baum zu begrünen.

o) M15 Baumpflanzung „Bergischer Ring“
Innerhalb der festgesetzten Verkehrsfläche „Bergischer Ring“ sind mindestens 3 großkronige
Laubbäume (BF41/GH742) zu pflanzen.

p) M16 Begrünungsmaßnahmen im Bereich der Verkehrsflächen „Boulevard“
Innerhalb der festgesetzten Verkehrsflächen „Boulevard“ sind insgesamt mindestens 12
Laubbäume (BF41/GH742) als alternierende Baumreihe auf der gesamten Länge des
Boulevards in einem mindestens 3 m breiten Rasenstreifen (EA31/LW41112) zu pflanzen.
Zulässig sind hier auch Gräser und Stauden. In dem Grünstreifen sind Querungsmöglichkeiten
und Wege mit einer maximalen Breite von 2 m zulässig.

q) Die Baumstandorte im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen werden in der Planzeichnung
nachrichtlich dargestellt und für bestimmte Planstraßen in folgenden Straßenabschnitten verteilt:
Planstraße A, Abschnitt A2 > mind. 9 Bäume
Planstraße A, Abschnitt A3 > mind. 6 Bäume
Planstraße A, Abschnitt A4 > mind. 8 Bäume
Planstraße A, Abschnitt A5 > mind. 5 Bäume
Planstraße B, Abschnitt B1 > mind. 2 Bäume
Planstraße B, Abschnitt B2 > mind. 8 Bäume
Planstraße B, Abschnitt B3 > mind. 2 Bäume
Planstraße B, Abschnitt B4 > mind. 7 Bäume
Planstraße B, Abschnitt B5 > mind. 8 Bäume
Planstraße D, Abschnitt D1 > mind. 6 Bäume
Planstraße D, Abschnitt D2 > mind. 6 Bäume
Planstraße D, Abschnitt D3 > mind. 6 Bäume
Bergischer Ring > mind. 3 Bäume

10.2 Begrünungsmaßnahmen im Bereich von öffentlichen Grünflächen
a) M17 Begrünungsmaßnahmen für den Bereich der Parkanlage des Grünzugs „Mülheim Süd“

Innerhalb der festgesetzten öffentlichen Grünflächen „Grünzug Mülheim-Süd“ mit der
Zweckbestimmung Parkanlage sind mindestens 54 Bäume (BF41/GH742), zu pflanzen.
Innerhalb der festgesetzten öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung Parkanlage sind
mit Ausnahme der in öffentlichen Grünflächen zulässigen baulichen Anlagen die Freiflächen zu
begrünen. Auf diesen Flächen ist eine Raseneinsaat (EA31/LW41112) vorzusehen. Zulässig sind
hier auch Gräser, Stauden-und Gehölzpflanzungen.

b) M18 Begrünungsmaßnahmen für den Bereich des Spielplatzes des Grünzugs „Mülheim Süd“
Innerhalb der festgesetzten öffentlichen Grünflächen „Grünzug Mülheim-Süd“ mit der
Zweckbestimmung Spielplatz sind mindestens 25 Bäume (BF41/GH742), zu pflanzen. Innerhalb
der festgesetzten öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung Spielplatz sind mit
Ausnahme der in diesen öffentlichen Grünflächen zulässigen baulichen Anlagen die Freiflächen
zu begrünen. Auf diesen Flächen ist eine Raseneinsaat (EA31/LW41112) vorzusehen. Zulässig
sind hier auch Gräser, Stauden-und Gehölzpflanzungen.

10.3 Begrünungsmaßnahmen im Bereich von Gemeinbedarfsflächen sowie Kitastandorten
a) Baumpflanzungen im Bereich von Stellplatzflächen auf Gemeinbedarfsflächen

Im Bereich von Stellplatzflächen innerhalb der festgesetzten Gemeinbedarfsfläche ist pro 4
Stellplätze ein Baum (BF41/GH742) zu pflanzen.

b) M19 Begrünung Kita 1 -Außenspielflächen
Die Außenspielflächen der Kita im WA 6 sind zu begrünen und mit mindestens 3 Bäumen
(BF41/GH742) und 1 Strauchgruppe mit 3 Solitärsträuchern zu bepflanzen.

c) M20 Begrünung Kita 2 -Außenspielflächen
Die Außenspielflächen der Kita im MU10 sind zu begrünen und mit mindestens 3 Bäumen
(BF41/GH742) und 1 Strauchgruppe mit 3 Solitärsträuchern zu bepflanzen.

d) M21 Begrünung Kita 3 -Außenspielflächen
Die Außenspielflächen der Kita im WA 2 sind zu begrünen und mit mindestens 2 Bäumen
(BF41/GH742) zu bepflanzen.

e) M22 Begrünung der festgesetzten Flächen für den Gemeinbedarf
  Die Schulhofflächen sind mit mindestens 12 großkronigen Bäumen (BF41/GH742) und  
  mindestens 4 Strauchgruppen mit jeweils 3 Solitärsträuchern zu bepflanzen.

10.4 Begrünungsmaßnahmen im Bereich von privaten Grundstücken gem . § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB
a) Im Bereich von Stellplatzflächen innerhalb der festgesetzten allgemeinen Wohngebiete (WA),

urbanen Gebiete (MU) und des Gewerbegebietes (GE) ist pro 4 Stellplätze ein Baum
(BF41/GH742) zu pflanzen.

b) M23 Begrünung WA 1, WA 2 und WA 5
Die festgesetzten Flächen M23 im WA 1, WA 2 und WA 5 sind zu begrünen und mit jeweils
mindestens 1 Baum (BF41/GH742) und jeweils mindestens 3 Strauchgruppen mit je 3
Solitärsträuchern zu bepflanzen. Jeweils ein Platz mit einer Größe von 100 m² ist zulässig.

c) M24 Begrünung WA 3
Die festgesetzte Fläche M24 im WA 3 ist zu begrünen und mit mindestens 1 Baum
(BF41/GH742) und mit mindestens 1 Strauchgruppe mit je 3 Solitärsträuchern zu bepflanzen.

d) M25 Begrünung WA 4
Die festgesetzte Fläche M25 im WA 4 ist zu begrünen und mit mindestens 1 Strauchgruppe mit
je 3 Solitärsträuchern zu bepflanzen.

e) M26 Begrünung WA 6, MU 1 und MU 7
Die festgesetzten Flächen M26 im WA 6, MU 1 und MU 7 sind zu begrünen und jeweils mit
mindestens 1 Baum (BF41/GH742) und jeweils mindestens 6 Strauchgruppen mit je 3
Solitärsträuchern zu bepflanzen. Plätze mit jeweils einer Größe von 100 m² sind zulässig.

f) M27 Begrünung MU 2 und MU 4
Die festgesetzten Flächen M27 im MU 2 und MU 4 sind zu begrünen und jeweils mit mindestens
1 Baum (BF41/GH742) und mit mindestens 3 Strauchgruppen mit je drei Solitärsträuchern zu
bepflanzen. Plätze mit einer Größe von jeweils 100 m² sind zulässig.

g) M28 Begrünung MU 2, MU 3 und MU 4
Innerhalb der festgesetzten Flächen M28 im MU 2, MU 3 und MU 4 sind jeweils mindestens 5
Laubbäume (BF41/GH742) als Baumreihen auf der gesamten Länge der Stiche in einem 7 m
breiten Grünstreifen zu pflanzen. Auf den Flächen des Grünstreifens ist eine Raseneinsaat
(EA31/LW41112) vorzunehmen. Zulässig sind hier auch Gräser und Stauden. In dem
Grünstreifen sind Querungsmöglichkeiten und Wege mit einer maximalen Breite von 2 m
zulässig sowie in den Randbereichen zur Planstraße A und Planstraße D Schotterrasen,
Rasenwaben, Rasengittersteine o.ä..

h) M29 Begrünung MU 3
Die festgesetzten Fläche M29 im MU 3 ist zu begrünen und jeweils mit mindestens 4
Strauchgruppen mit je drei Solitär-sträuchern zu bepflanzen. Plätze mit einer Größe von jeweils
100 m² sind zulässig

i) M30 Begrünung MU 9
Die festgesetzten Flächen M30 sind zu begrünen und mit mindestens 1 mittelkronigen Baum
(BF41/GH742) und mindestens jeweils 1 Strauchgruppe mit je drei Solitärsträuchern zu
bepflanzen. Plätze mit einer Größe von 50 m² auf der nördlichen Fläche und 100 m² auf der
südlichen Fläche sind zulässig.

j) M31 Begrünung MU 9
  Die festgesetzte Fläche M31 ist zu begrünen und mit mindestens 1 mittelkronigen  
  Baum (BF41/GH742) zu bepflanzen.

10.5 Begrünung der Tiefgaragen
a) Tiefgaragen (TGa) oder unterirdische Gebäudeteile sind, soweit sie nicht mit Gebäuden,

Wegen, Platzflächen, Kinderspielflächen oder sonstigen Nebenanlagen überbaut werden,
intensiv zu begrünen. Die Vegetationstragschicht ist mit einer Stärke von mindestens 80 cm
zzgl. Filter und Drainschicht herzustellen.

b) Für Baumpflanzungen auf den Tiefgaragen oder unterirdischen Gebäudeteilen ist eine
Vegetationstragschicht von mindestens 1,20 m zzgl. Filter- und Drainschicht herzustellen. Der
Wurzelraum muss mindesten 25 m³ betragen.

10.6 Begrünung der Dachflächen
a) Die Flachdächer der Gebäude im WA 1 bis WA 6, MU 1 bis MU 7 und im MU 9 und MU 11 und

die Flachdächer der Gemeinbedarfsflächen sind mit einer extensiven Dachbegrünung zu
bepflanzen. Ausgenommen hiervon sind die Flachdächer der in die Denkmalliste der Stadt Köln
eingetragenen Baudenkmäler Die Vegetationstragschicht ist mit einer Stärke von mindestens 8
cm zzgl. Filter- und Drainschicht herzustellen. Ausgenommen hiervon sind Dachterrassen und
technische Aufbauten auf max. 30% der jeweiligen Dachfläche. Photovoltaikelemente sind über
der Dachbegrünung zulässig.

b)  Die Flachdächer des Erdgeschosses der Gebäude im MU 3 und MU 11 sind mit einer intensiven
Dachbegrünung zu bepflanzen. Die Vegetationstragschicht ist mit einer Stärke von mindestens
40 cm zzgl. Filter-und Drainschicht herzustellen. Bei Baum-pflanzungen ist eine Tiefe der
Vegetationstragschicht von 120 cm zzgl. Filter- und Drainschicht herzustellen. Ausgenommen
hiervon sind Dachterrassen, Kinderspielflächen, Wege, Abfallbehälter, Bänke und technische
Aufbauten auf max. 30 % der jeweiligen Dachfläche.

10.7 Begrünung der privaten Grünflächen
Die festgesetzten Flächen M32 sind vollständig mit einer Rasenfläche (EA31/LW4112) herzustellen.
Ausnahmsweise zulässig sind hier Gräser- und Staudenpflanzungen. Zulässig sind die notwendigen
Zuwegungen sowie Standflächen für Fahrräder.

II. GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN
Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 89 Abs. 1 und 2 BauO NRW 2018 werden folgende
Festsetzungen getroffen:

1 Dachform / Dachneigung / Dachaufbauten
a) Es sind ausschließlich Flachdächer zulässig. Dächer mit einer Neigung bis maximal 5 Grad

gelten als Flachdächer.
b) Dachaufbauten sind mit umlaufenden, senkrechten Sichtschutzelementen zu versehen. Dies gilt

nicht für solarenergetische Anlagen. Hiervon ebenfalls ausgenommen sind notwendige
Aufzugsüberfahrten und Leitungsverzüge auf den Dächern.

2 Erdgeschosshöhen in von Ladengeschäften geprägten Erdgeschosszonen
In den folgenden Bereichen muss die Geschosshöhe der Erdgeschosse von der Oberkante des
Fertigfußbodens (OKFF) Erdgeschoss bis zur OKFF 1.Obergeschoss mindestens 4,30m betragen:
a) im WA 5 in Gänze entlang der Deutz-Mülheimer Straße, in Gänze entlang der verlängerten

Planstraße G und entlang der Planstraße B im Bereich der VI-Geschossigkeit,
b) im WA 6 im mit der Schraffur „Nahversorgungsbereich“ versehenen Bereich,
c) im MU 1 entlang der Platzkanten der Plätze P2 und P3, und entlang der Planstraße A,
d) im MU 2 und MU 3 entlang der Planstraße A,
e) im MU 4 entlang der Planstraße A und im Bereich der Baulinie an der Planstraße E,
f) im MU 7 im mit der Schraffur „Nahversorgungsbereich“ versehenen Bereich, entlang der

Planstraße A und entlang der Platzkante des Platzes P1,
g) im MU 8 im Bereich der Baulinien.
Zur Gestaltung einer von Ladengeschäften geprägten Erdgeschosszone muss in den oben genannten
Bereichen die Oberkante des Fertigfußbodens im Bereich der Zugänge zu den einzelnen
Nutzungseinheiten dem Niveau (Oberkante der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche) der jeweils
nächstgelegenen Erschließungsstraße entsprechen. Bei einem mehrfach erschlossenen Grundstück ist
die vorstehende Bestimmung in Bezug auf eine der Erschließungsstraßen einzuhalten.  

3 Einfriedungen
a) Einfriedungen von Freiflächen, die einer Kindertagesstätte zugeordnet sind, sind nur in Gestalt

von Laubholzschnitthecken (BD3/GH412) oder als Stabgitterzaun kombiniert mit
Laubholzschnitthecken (BD3/GH412) mit einer Höhe von maximal 2,00 m über der
Geländeoberfläche gemäß § 2 Absatz 4 BauO NRW 2018 zulässig.

b) Einfriedungen von Freiflächen, die an öffentliche Straßen und Wege angrenzen, sind nur in
Gestalt von Laubholzschnitthecken (BD3/GH412) oder als Stabgitterzaun kombiniert mit
Laubholzschnitthecken (BD3/GH412) mit einer Höhe von maximal 1,50 m über der
Geländeoberfläche gemäß § 2 Absatz 4 BauO NRW 2018 zulässig.

c) Einfriedungen von den als private Grünflächen festgesetzten Flächen sind ausgeschlossen.

4 Werbeanlagen
a) Werbeanlagen sind nur an Gebäuden und hier an den straßenseitigen Gebäudefassaden

zulässig.
b) Werbeanlagen sind nur an Wänden unterhalb der Fensterbrüstung des 1. Obergeschosses und

mindestens mit einem Abstand von 1,00 m zu Gebäudeaußenecken, Fassadenknicken,
Grundstücksgrenzen und benachbarten Werbeanlagen anzubringen.

c) Werbeanlagen sind nur in Form eines fassadenparallelen Schriftzuges aus Einzelbuchstaben
oder als Signet mit einer maximalen Höhe von 0,8 m zulässig.

d) Einschließlich deren Befestigungen und Beleuchtungen dürfen fassadenparallele Werbeanlagen
maximal 0,25 m von der jeweiligen Wandfläche vortreten.

e) Beleuchtung ist in die Werbeanlagen blendfrei zu integrieren. Es sind nur hinterleuchtete
Einzelbuchstaben, Schriftzüge oder Signets zulässig.

f) Sich bewegende Werbeanlagen, Werbeanlagen mit im Tagesverlauf wechselnden oder
bewegten Sichtflächen, Wechsellicht, Blinklicht oder an- und abschwellender Lichtwirkung sowie
der Betrieb von Monitoren sind nicht zulässig.

g) Auf- und Beklebungen dürfen maximal 20% der Schaufensterfläche bedecken.
h) Die für Werbeanlagen an eingetragenen oder vorläufigen geschützten Denkmälern erforderliche

besondere Erlaubnis gemäß § 9 in Verbindung mit § 3 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes zum
Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande NRW (Denkmalschutzgesetz NRW) bleibt
unberührt.

6 Satellitenempfangsanlagen
Parabolantennen für den Satellitenrundfunkempfang sind nur auf den Dachflächen zulässig.

III. KENNZEICHNUNGEN

Altlasten
Gemäß § 9 Abs. 5 BauGB werden folgende Flächen im Bebauungsplan nachrichtlich gekennzeichnet:
Im Bereich des Bebauungsplanes lagen Altstandorte und Altablagerungen, die im Altlastenkataster der
Stadt Köln unter den Nummern AL 90124_003 (FisAlBo-Status 5), 90124_004, AL 90124_008 (FisAlBo-
Status 5) und 901264 (FisAlBo-Status 5) geführt wurden. Zwischenzeitlich wurde die Sanierung der
Flächen durchgeführt, so dass eine Änderung der Altstandorte unter den Nummern AL 90124_003, AL
90124_008 und AL 901264 in den FisAIBo-Status 7 (Fläche saniert, ohne Überwachung) vorgenommen
werden kann. Ausnahmen innerhalb der Flächen AL 90124_003 und AL 901264 bilden die Bereiche, in
denen die denkmalgeschützten Hallen stehen (Gebäude 46, 47, 53) sowie der Bereich der Gebäude 41,
42, 43, die südlich an die denkmalgeschützte Halle Gebäude-Nr. 47 angrenzen. Diese Bereiche
erhalten künftig den FisAIBo-Status 3 (Verdachtsfläche). In Hinblick auf die geplanten Nutzungen des
Geländes durch Wohnen und Gewerbe mit integrierten Grünflächenbereichen sowie Schulen und
Kindertageseinrichtungen liegen keine Restbelastungen vor, die den geplanten Neunutzungen dieser
Flächen entgegenstehen.
Es gibt weitere Altlastenstandorte und Altablagerungen im Plangebiet, die nicht Bestandteil des
Sanierungsplans waren. Hierbei handelt es sich um folgende Flächen: 90124_011 (MU 6), 90124_012
(GE/Beelinefläche), 90124_013 (Bereich Denkmalhalle MU 9) sowie 90124_014 und 901264_001
(Bereich Denkmalhallen MU 10/Gemeinbedarfsflächen). Diese Flächen befinden sich im FIS AIBo-
Status 3 (Verdachtsfläche). Für diese Flächen sind im Vorfeld von Umnutzungen jeweils
Neubewertungen erforderlich.

 

IV. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

1. Gemäß § 9 Abs. 6 BauGB werden folgende Denkmäler nach Landesrecht nachrichtlich in den
Bebauungsplan übernommen:
1.1 Denkmalschutz

Die nach § 3 Denkmalschutzgesetz (DSchG) unter Schutz gestellten Baudenkmäler in der
Deutz-Mülheimer-Straße 200 (im MU 10 und in der Fläche für Gemeinbedarf, Gebäude 46 mit
der Nr. 6480 gemäß Denkmalliste und Gebäude 47 mit der Nr. 7945 gemäß Denkmalliste) und
in der Deutz-Mülheimer-Straße 202 (im MU 9, Gebäude 53 mit der Nr. 6481 gemäß
Denkmalliste).

2. Gemäß § 9 Abs. 6a BauGB wird das folgende Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten
im Sinne des § 78b Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes nachrichtlich in den Bebauungsplan
übernommen:
2.1 Risikogebiet

Das Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten des Rheins im Sinne des § 78b
Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG).

V. HINWEISE

1 Rechtsfolgen
Innerhalb des Plangebietes bestehende Rechtssetzungen aufgrund des Preußischen
Fluchtliniengesetzes, des Aufbaugesetzes NW, des Bundesbaugesetzes oder des Baugesetzbuches
treten mit der Rechtsverbindlichkeit dieses Bebauungsplanes außer Kraft.

2 Rechtsgrundlagen
a) Es gilt das Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414) in der Fassung des

Änderungsgesetzes vom 20.10.2015 (BGBI. I S. 1722). Von der Überleitungsvorschrift des §
245 c BauGB wird Gebrauch gemacht.

b) Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132) in der
  Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786).

c) Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBI. S. 58).
d) Es gilt die Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW

2018) vom 21.07.2018 (GV.NRW. S. 421).
e) Hinsichtlich der Buchstaben b) bis d) gilt jeweils die bei Erlass dieser Satzung geltende

Fassung.

3 Lärmimmissionen
  Das Plangebiet ist durch die Lärmimmissionen des Flugverkehr-, Straßen-, Schienen- und

Gewerbelärms vorbelastet.

4 Erschütterungen
Das Plangebiet befindet sich unmittelbar an der ICE-Trasse Köln - Düsseldorf.
Es wurde eine Messung der Erschütterungsimmissionen durch die ICE-Trasse durch das Büro ADU
cologne durchgeführt, die am 10.04.2018 dokumentiert wurde.
Auf der Grundlage der Messergebnisse ist nicht mit schädlichen Umwelteinwirkungen auf geplante
Gebäude mit Wohnnutzung oder auf Menschen in diesen Plangebäuden infolge von
Erschütterungsimmissionen aus dem Schienenverkehr (DB-ICE-Trasse) zu rechnen.

5 Elektrosmog
Es wurde eine Stellungnahme zu elektromagnetischen Immissionen durch Straßen- und Stadtbahnen
und ein Gutachten zu den niederfrequenten magnetischen Feldimmissionen der ICE-Bahntrasse der
Mess- und Beratungsstelle Elektrosmog des Wissenschaftsladens Bonn e.V. am 22.03.2018 und
02.03.2018 eingeholt.
Im Bereich von Stadtbahntrassen treten Immissionen durch elektrische und magnetische Felder auf.
Für die Anwohner von Stadtbahntrassen sind aufgrund des Gleichstrombetriebs der Bahnen keine
erhöhten gesundheitlichen Risiken zu erwarten.
Die von der ICE-Trasse ausgehenden Magnetfelder überschreiten den Vorsorgerichtwert von 600 nT
für Bahnstromfelder für Daueraufenthaltsbereiche von Personen an keinem Messpunkt.

6 Denkmalpflege
Innerhalb des Plangebietes befinden sich Anlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen. In
Baugenehmigungsverfahren von denkmalgeschützten Anlagen und in der engeren Umgebung von
denkmalgeschützten Anlagen, sind die Belange des Denkmalschutzes und insbesondere die
Erlaubnispflichten gemäß § 9 Nordrhein-westfälisches Denkmalschutzgesetz (DSchG NRW) zu
berücksichtigen.

7 Bodendenkmalpflege
Innerhalb des Plangebietes ist mit archäologischen Bodenfunden und Befunden zu rechnen. Gemäß
§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz (DSchG) ist vor Aufnahme von Baumaßnahmen mit
Bodeneingriffen das Römisch-Germanische Museum und die Archäologische Bodendenkmalpflege und
der Bodendenkmalschutz bei der Stadt Köln einzuschalten.

8  Versickerung von Niederschlagswasser
Das auf den öffentlichen Straßen anfallende Niederschlagswasser ist mit Ausnahme des auf den
Planstraßen A und C anfallenden Wassers in dafür ausgelegten Bereichen wie Mulden, Tiefbeeten und
Baumscheiben im Straßenraum zu versickern.

9 Kampfmittelbeseitigungsdienst
Im Plangebiet ist mit Bombenblindgängern / Kampfmitteln zu rechnen. Vor Aufnahme von Bauarbeiten
(circa 6 Wochen) ist der Kampfmittelbeseitigungsdienst bei der Bezirksregierung Düsseldorf unter
Benennung des Aktenzeichnens 22.5-3-5315000-441/19/ sowie der Bebauungsplan-Nummer
einzuschalten.

10 Artenschutz
Es wurde eine Artenschutzprüfung durch den Gutachter Oliver Tillmanns, Stand: 26.02.2019, erstellt.
Auf dieser Grundlage ist gemäß § 44 Absatz 1 Nummer 1 BNatSchG eine Maßnahme zur Vermeidung
der Tötung von Gebäudebrütern (Vögeln) und Zwergfledermäusen erforderlich. Des Weiteren ist eine
vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) nach § 44 Absatz 5 BNatSchG wegen der
Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Zwergfledermaus (§ 44 Absatz 1 Nummer 3
BNatSchG) durchzuführen. Die Maßnahmen lauten im Einzelnen wie folgt:

a) V1 Die Baufeldräumung muss zur Vermeidung baubedingter Tötung von Brutvögeln und der
Zerstörung deren Nester beziehungsweise Gelege außerhalb der Zeit vom 1. März bis 30.
September eines jeden Jahres erfolgen.

b) V2 Sind innerhalb des Zeitraumes gemäß a) Rodungsarbeiten erforderlich, ist vor deren
Aufnahme in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Köln durch einen
Fachgutachter nach besetzten Nestern und Fledermausquartieren zu suchen und bei deren
Auffinden die Rodungstätigkeit sofort einzustellen.

c) V3 Die zu sanierenden und umzubauenden Gebäudestrukturen sind vor Beginn der
Bautätigkeiten von einem/r Fachmann/frau auf Vorkommen von Gebäudebrütern und
Zwergfledermäusen zu untersuchen.

d) V5 Der mögliche Vogelschlag an Gebäuden kann gemindert werden durch: die Vermeidung von
großflächigen Glasbauteilen, die Verwendung von Glas mit einem Außenreflexionsgrad von
max. 15 % zur Reduktion der Spiegelwirkung, die Verwendung von halbtransparentem Glas,
das Anbringen entsprechender Markierungen (z.B. Streifen- oder Punktraster, keine
Greifvogelsilhouetten), die Installation von Sonnenschutzsystemen an den Außenseiten.

e) V6 Für die zukünftige Außenbeleuchtung an Straßen, Außenbeleuchtungen baulicher Anlagen
und Grundstücke sind für eine tierfreundliche Beleuchtung Leuchtmittel mit möglichst geringer
Wärmeentwicklung und mit einem möglichst geringen Ultraviolett- und Blauanteil zu verwenden.
Darüber hinaus sind sowohl der Abstrahlwinkel als auch das Beleuchtungsniveau sowie Anzahl
und Höhe der Leuchten zu optimieren.

f) CEF1 vorgezogene Ausgleichsmaßnahme vor Beginn der Sanierungs- und
Umbaumaßnahmen: Zur Kompensation des Verlustes von Ruhestätten der Zwergfledermaus
werden in/an Gebäudestrukturen im Geltungsbereich oder seinem näheren Umfeld 15
künstliche Fledermausquartiere installiert. Es sollen neue Quartiere durch das Anbringen von 5
Spaltenkästen und 10 Wandschalen geschaffen werden. Um die Wahrscheinlichkeit einer
Besiedlung durch die Art zu erhöhen, erfolgt die Installation der künstlichen Quartiere
gruppenweise.

11  Baumschutzsatzung
a) Es gilt die Satzung zum Schutz des Baumbestandes innerhalb der im Zusammenhang

bebauten Ortsteile und des Geltungsbereiches der Bebauungspläne im Gebiet der Stadt Köln
(Baumschutzsatzung - BSchS) vom 18. Juli 2023 (Amtsblatt Nr. 29 vom 02. August 2023).

b) Gemäß der Satzung zum Schutz des Baumbestandes innerhalb der im Zusammenhang
bebauten Ortsteile und des Geltungsbereiches der Bebauungspläne im Gebiet der Stadt Köln
(Baumschutzsatzung - BSchS) vom 18. Juli 2023 (Amtsblatt Nr. 29 vom 02. August 2023) sind
Ersatzpflanzungen bzw. Ersatzgeldzahlungen für im Zuge der Umsetzung des
Bebauungsplanes zu fällende Bäume zu leisten, soweit diese Bäume nicht bereits im
Bebauungsplanverfahren bei der Bewertung und Bilanzierung nach der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung nach § 18 BNatSchG in Verbindung mit § 1a Abs. 3 BauGB berücksichtigt
wurden.

12  Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
a) Die Umsetzung der im Bebauungsplan formulierten Festsetzungen von

Begrünungsmaßnahmen erfolgt nach der Anlage, die der Satzung der Stadt Köln zur Erhebung
von Kostenerstattungsbeträgen gemäß §§ 135a bis 135c BauGB vom 15 Dezember 2011
beigefügt ist. In dieser Anlage sind mit der Angabe von Kürzeln Qualitätsmaßstäbe für
Begrünungsmaßnahmen der Stadt Köln formuliert, die bei der Formulierung von Begrünungs-
und Ausgleichsmaß-nahmen verwendet werden. (Amtsblatt der Stadt Köln Nr.1 vom 04. Januar
2012).

b) Bei der Umsetzung der Begrünungsmaßnahmen ist durch entsprechende Maßnahmen, wie
beispielsweise ausreichende Pflanzabstände, sicherzustellen, dass Schäden an den in die
Denkmalliste der Stadt Köln eingetragenen Baudenkmälern ausgeschlossen werden können.

13 DIN-Vorschriften und sonstige anzuwendenden Regelwerke
DIN-Vorschriften, sonstige private Regelwerke sowie die Kölner Sortimentsliste (Beschlussnummer
1538/2020/1 vom 09.02.2023), auf die in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans verwiesen
wird, sind jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung anzuwenden und werden beim
Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster der Stadt Köln Plankammer, Zimmer 06.E 05,
Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme
bereitgehalten.

14 Hochwasserschutz
Das Plangebiet ist bis 11,90 m Kölner Pegel (200-jährliches Hochwasser) gegen Hochwasser
geschützt.

15 Bauschutzbereich
Das Plangebiet liegt im Bauschutzbereich des Verkehrsflughafens Köln/Bonn. Die Bezirksregierung
Düsseldorf, Dezernat 26, Luftverkehr, ist im Baugenehmigungsverfahren zu beteiligen, wenn Gebäude
mit 10 Vollgeschossen oder mehr errichtet werden.

16 Städtebaulicher Vertrag
Die Übernahme der Verpflichtungen aus dem kooperativen Baulandmodell und der Umsetzung der
textlichen Festsetzung Nr.4 (Wohngebäude, die mit den Mitteln der sozialen Wohnraumförderung
gefördert werden) erfolgt mittels Abschluss eines städtebaulichen Vertrages gemäß § 11 BauGB. Darin
werden die von dem Planbegünstigten zu tragenden Folgelasten und Folgekosten, die sich aus der
Anwendung des kooperativen Baulandmodells ergeben, vereinbart. Hierzu zählen insbesondere die
Sicherstellung der Quote des geförderten Wohnungsbaus und der Errichtung der sozialen Infrastruktur.
Darüber hinaus wird im städtebaulichen Vertrag - soweit erforderlich - die Durchführung von
Grünordnungsmaßnahmen und sonstige, der Förderung und Sicherung der der Bauleitplanung
dienenden Ziele sowie die Durchführung von Qualifizierungsverfahren vereinbart.
Die am Mülheimer Süden beteiligten Investoren werden im städtebaulichen Vertrag zur Umsetzung
eines Mobilitätskonzeptes verpflichtet. Das Mobilitätskonzept Deutz Areal vertieft und konkretisiert die
Ansprüche des übergeordneten Mobilitätskonzeptes.
Die Themenfelder Fahrradverkehr, öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Carsharing und
Elektromobilität werden ebenfalls im städtebaulichen Vertrag geregelt.

17 Gestaltungsleitfaden und Freiraumkonzept Mülheimer Süden
Um die architektonische und freiraumplanerische Gestaltung des Plangebietes weiter zu qualifizieren
und ein qualitätvolles Gesamtbild des Deutz-Areals im Kontext des Mülheimer Südens zu sichern,
wurde ein Gestaltungsleitfaden und ein Freiraumkonzept erarbeitet. Darin werden Qualitätsansprüche
in Architektur und Freiraum auf Basis der historischen Bestandssituation sowie aktueller Planungen im
Mülheimer Süden definiert.

gez. Markus Greitemanngez. Eva Herrgez. Alexander Dieper


